
 

Stadt Leverkusen  Vorlage Nr. 2023/2570 

Der Oberbürgermeister 
  

I/11-111.1-A-Kle 
Dezernat/Fachbereich/AZ  
 
07.11.2023 
Datum 

 
 

Beratungsfolge Datum Zuständigkeit Behandlung 

Finanz- und Digitalisierungsaus-
schuss   

27.11.2023 Beratung öffentlich 

Haupt- und Personalausschuss   11.12.2023 Beratung öffentlich 

Rat der Stadt Leverkusen   11.12.2023 Entscheidung öffentlich 

 

Betreff:  

Praktikantenvergütung für Studierende 
- Aufhebung des Beschlusses des Personalausschusses vom 20.09.1993 
„Praktikantenvergütung für Studierende – Wegfall ab 01.10.1993„ 
 
 
Beschlussentwurf: 
 
1. Der Beschluss des Personalausschusses vom 20.09.1993 zur Vorlage Nr. P19/13. 

TA „Praktikantenvergütung für Studierende – Wegfall ab 01.10.1993“: 
 
„Ab 01.10.1993 wird für neu eingestellte Praktikant*innen, die als Studierende ein für 
das Studium vorgeschriebenes Praktikum ableisten, keine Praktikantenvergütung ge-
zahlt“ 
 
wird aufgehoben. 

 
2. Freiwillige Praktika, die entweder zur Orientierung für die Aufnahme einer Berufsaus-

bildung oder eines Studiums oder begleitend zu diesen erfolgen sollen sowie Vor-
praktika, werden unter der Zahlung einer angemessenen Vergütung ab dem 
01.02.2024 ermöglicht. Die Höhe der angemessenen Vergütung wird auf derzeit 
200 € monatlich (bei Vollzeit) festgelegt.  

 
 
gezeichnet: 
      In Vertretung 
Richrath     Molitor 
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I) Finanzielle Auswirkungen im Jahr der Umsetzung und in den Folgejahren 
 Nein (sofern keine Auswirkung = entfällt die Aufzählung/Punkt beendet) 

 
 Ja – ergebniswirksam 
Produkt: diverse Sachkonten: 501200, 502200, 503200 
Aufwendungen für die Maßnahme: Personalaufwand aktuell nicht bezifferbar, es wird 
von ca. 20.000 € ausgegangen 
Fördermittel beantragt:   Nein   Ja       % 
Name Förderprogramm:       
Ratsbeschluss vom       zur Vorlage Nr.       
Beantragte Förderhöhe:       € 
 
 Ja – investiv 
Finanzstelle/n:       Finanzposition/en:       
Auszahlungen für die Maßnahme:       € 
Fördermittel beantragt:   Nein   Ja       % 
Name Förderprogramm:       
Ratsbeschluss vom       zur Vorlage Nr.       
Beantragte Förderhöhe:       € 
 

Maßnahme ist im Haushalt ausreichend veranschlagt 
 Ansätze sind ausreichend 
 Deckung ist im Rahmen der Haushaltsabwicklung zu erwirtschaften. 

 
Jährliche Folgeaufwendungen ab Haushaltsjahr: 2024 

 Personal-/Sachaufwand 
 Bilanzielle Abschreibungen:       €  

Hierunter fallen neben den üblichen bilanziellen Abschreibungen auch einmalige bzw. Sonderabschrei-
bungen. 

 Aktuell nicht bezifferbar  
 
Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam) ab Haushaltsjahr:       

 Erträge (z. B. Gebühren, Beiträge, Auflösung Sonderposten):       € 
Produkt:       Sachkonto       
 
Einsparungen ab Haushaltsjahr:       

 Personal-/Sachaufwand:       € 
Produkt:       Sachkonto       
 

 ggf. Hinweis Dez. II/FB 20: Achim Krings 20 12 
 
Die derzeit in der Erstellung befindlichen Beratungsunterlagen für den Haushalt 2024 ff. 
(Einbringung am 11.12.2023) beinhalten die o. g. Finanzmittel, so dass bei einer positi-
ven Beschlussfassung zu dieser Vorlage die Finanzierung sichergestellt ist. 
 
II) Nachhaltigkeit der Maßnahme im Sinne des Klimaschutzes: 

Klimaschutz  
betroffen 

Nachhaltigkeit 
 

kurz- bis 
mittelfristige 

Nachhaltigkeit 

langfristige Nach-
haltigkeit 

 

 ja   nein   ja   nein  ja   nein  ja   nein 
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Begründung: 
 
Mit dem Beschluss zur Vorlage Nr. P19/13. TA wurde beschlossen, dass für ab 
01.10.1993 neu eingestellte Praktikant*innen, die als Studierende ein für das Studium 
vorgeschriebenes Praktikum ableisten, keine Praktikantenvergütung mehr gezahlt wer-
den darf. Der Beschluss wurde bisher analog für die Vergütung von (freiwilligen) Vor-
praktika und freiwilligen Praktika angewendet, da diese Arten von Praktika gemäß den 
Richtlinien der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) für die Zah-
lung von Praktikantenvergütungen angemessen vergütet werden müssen.  
 
Um die Arbeitgeberin Stadt Leverkusen noch attraktiver zu gestalten und die Nach-
wuchsgewinnung zu fördern sowie dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, wird die 
Umsetzung von freiwilligen vergüteten Praktika beschlossen. Zugleich wird der o. g. Be-
schluss aufgehoben. 
 
Zum Thema „freiwillige Praktika“ wurde ein Vermerk erstellt, welcher die verschiedenen 
Arten der freiwilligen Praktika näher erläutert. Dieser ist der Anlage dieser Beschlussvor-
lage zu entnehmen. Im Ergebnis sollen die Praktikumsarten „freiwillig bis zu drei Monate 
zur Orientierung für Berufsausbildung oder Studium“ sowie „freiwillig bis zu drei Monate 
begleitend zu einer Berufs- oder Hochschulausbildung“ umgesetzt und somit ermöglicht 
werden.  
 
Die sogenannten „freiwilligen Praktika“ sind solche, die aus Gründen der Berufsfindung/-
orientierung aufgenommen werden und nicht durch eine Verordnung o.ä. verpflichtend 
vorgeschrieben sind. Sie geben den Praktikant*innen die Gelegenheit, (erste) praktische 
Eindrücke von einem Beruf oder einer Branche zu sammeln. Zeitgleich kann die Stadt 
Leverkusen sich als Arbeitgeberin präsentieren und die Fähigkeiten der Praktikantin 
bzw. des Praktikanten vor einer möglichen Einstellung erproben und kennenlernen. 
 
Während in den VKA-Praktikantenrichtlinien für Vorpraktika Beträge als „Kann“-Bestim-
mung genannt werden („nach vollendetem 18. Lebensjahr höchstens 450 € monatlich“), 
enthalten die Richtlinien keine Hinweise zur Höhe der „angemessenen Vergütung“ bei 
freiwilligen Praktika. Die Höhe der Vergütung wird sowohl für die Vorpraktika als auch 
für die weiteren Formen der o. g. freiwilligen Praktika, welche umgesetzt werden sollen, 
auf 200 € monatlich (bei einer Vollzeitbeschäftigung von aktuell 38 Stunden wöchent-
lich) festgesetzt. Unter Berücksichtigung der Vorgehensweise vergleichbarer Kommu-
nen und der rechtlichen Betrachtung der „Angemessenheit“ der Vergütung wird der o.g. 
Betrag derzeit als angemessen angesehen. Es wird sich vorbehalten, die Angemessen-
heit dieser Vergütung in regelmäßigen Abständen durch den Fachbereich Personal und 
Organisation zu überprüfen und sofern notwendig ggf. anzupassen. Es werden nur frei-
willige Praktika angeboten, die nicht in den Anwendungsbereich des Mindestlohngeset-
zes fallen. 
 
Aufgrund des hohen Organisationsaufwandes für die Prüfung und Zahlbarmachung der 
Vergütung werden zudem nur freiwillige Praktika mit einer Laufzeit von mindestens vier 
Wochen bis höchstens drei Monaten angeboten. Vorwiegend sollen die freiwilligen Prak-
tika in den Bereichen angeboten werden, in denen ein besonders ausgeprägter Fach-
kräftemangel vorherrscht. Exemplarisch zu nennen sind hier beispielsweise der Baube-
reich sowie der soziale Bereich (Kindertageseinrichtungen, soziale Arbeit).  
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Die Nachfrage und die daraus folgende Umsetzung von freiwilligen Praktika sind aktuell 
nicht bezifferbar. Da die Kapazitäten zur Begleitung von Praktikumseinsätzen in den 
Fachbereichen der Stadt Leverkusen jedoch begrenzt sind, ist davon auszugehen, dass 
die Anzahl der zu vergütenden freiwilligen Praktika sowie Vorpraktika pro Jahr eine An-
zahl von 30 nicht überschreiten wird. 
 
 
Begründung der einfachen Dringlichkeit: 
 
Da eine Entscheidung noch vor Jahreswechsel eingeholt werden soll, ist eine Beratung 
in diesem Turnus erforderlich. Daher wird die Vorlage noch zum Nachtragstermin einge-
bracht. 
 

Anlage/n:  

2023-08-15-kle-Vermerk zu freiwilligen Praktika 
 



Erweiterung des Angebotes für das Praktikum bei der Stadt Leverkusen 
- Prüfung verschiedener Arten eines freiwilligen Praktikums 

 
 
1. Ausgangslage 
 
Aktuell werden bei der Stadt Leverkusen nur Pflichtpraktika, das bedeutet Praktika, 
die aufgrund einer vorgeschriebenen Verordnung absolviert werden müssen, im Rah-
men 
 

 der schulischen Ausbildung 
 einer hochschulrechtlichen Bestimmung 
 einer Umschulung oder 
 einer Wiedereingliederungs-/Rehabilitationsmaßnahme 

 
angeboten, da diese weder unter den § 26 Berufsbildungsgesetz (BBiG) noch unter 
den § 22 Mindestlohngesetz (MiLoG) fallen und hier keinerlei Kosten für die Stadt Le-
verkusen entstehen. 
 
Seit Betreuung des Aufgabengebietes „Praktikum“ durch Frau Klein im Januar 2022 
sind immer mal wieder Anfragen für freiwillige Praktika eingegangen.  
Freiwillige Praktika sind solche, die nicht durch eine Verordnung zur Erfüllung eines 
schulischen/hochschulrechtlichen Abschlusses vorgeschrieben werden, sondern auf 
freiwilliger Basis der Bewerberin bzw. des Bewerbers abgeleistet werden. 
 
Freiwillige Praktika sind in der Regel gemäß der Praktikantenrichtlinien der Vereini-
gung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) Vergütungs- und dementspre-
chend auch sozialversicherungspflichtig. Diese Praktika sind demnach mit Kosten 
verbunden. 
 
Aufgrund eines bestehenden Beschlusses des Personalausschusses vom 
20.09.1993, welcher besagt, dass Praktika für Studierende ab dem 01.10.1993 auf-
grund der angespannten Haushaltslage nicht mehr vergütet werden dürfen und wel-
cher analog für alle Arten von bezahlten Praktika angewandt wurde, wurden Anfra-
gen zu freiwilligen Praktika bislang in Gänze abgelehnt. 
 
Aufgrund einer erneuten Anfrage im Dezernat V für ein freiwilliges Praktikum im Rah-
men der Berufsorientierung im Architektenbereich soll geprüft werden, ob der o.g. 
Beschluss aufgehoben werden kann und ob in Zukunft freiwillige Praktika mit Vergü-
tung angeboten werden. 
 
Von den freiwilligen Praktika abzugrenzen sind Vorpraktika, die für die Aufnahme ei-
ner Berufsausbildung oder eines Studiums als Voraussetzung zwingend nachzuwei-
sen sind. Im Hinblick auf die Prüfung dieser Praktikumsart wird auf den „Vermerk 
Praxisintegrierte Ausbildung Erzieher*in - Praktikum zum Erwerb der einschlägigen 
Praxiserfahrung“ vom 31.01.2023 (Aktenzeichen: 111.1-kle-31.01.2023) verwiesen. 
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2. Prüfung 

 
Die sogenannten „freiwilligen Praktika“ sind solche, die aus Gründen der Berufsfin-
dung/-orientierung aufgenommen werden und nicht durch eine Verordnung o.ä. ver-
pflichtend vorgeschrieben sind. Sie geben den Praktikant*innen die Gelegenheit, 
(erste) praktische Eindrücke von einem Beruf oder einer Branche zu sammeln. 
 
Auch hier sind verschiedene Arten zu unterscheiden: 
 

 Praktikum bis zu 3 Monate zur Orientierung für Berufsausbildung oder Stu-
dium  

 Freiwillig bis zu 3 Monate begleitend zu einer Berufs- oder Hochschulausbil-
dung 

 Freiwillig nach Beendigung einer Ausbildung bzw. eines Studiums 
 Freiwillig während der Schulferien 

 
Für alle Varianten sind jeweils die Voraussetzungen der „anderen Vertragsverhält-
nisse“ gem. § 26 BBiG (Gesetzesauszug siehe Anlage 1), die Mindestlohnpflicht (Ge-
setzesauszug siehe Anlage 2) und der Anspruch auf (angemessene) Vergütung 
gem. VKA-Praktikantenrichtlinien (Anlage 3) zu prüfen. 
 
 
Praktikum bis zu 3 Monate zur Orientierung für Berufsausbildung oder Studium 
 
Praktika, die bis zu 3 Monate zur Orientierung für die Wahl einer Berufsausbildung 
oder Studium dienen, fallen unter den Geltungsbereich des § 26 BBiG, jedoch ge-
mäß § 22 MiLoG nicht unter das Mindestlohngesetz. Dabei ist zu beachten, dass 
„eine Orientierung vorliegt, wenn der Praktikant noch nicht sicher weiß, ob er den Be-
ruf tatsächlich erlernen bzw. ein bestimmtes Studium aufnehmen will und er sich über 
das Praktikum mit den zu erwartenden Tätigkeiten vertraut machen möchte, um im 
Anschluss daran eine Entscheidung treffen zu können. 
 
Eine Orientierung liegt dann nicht vor, wenn sich der Praktikant bereits entschieden 
hat und lediglich zur Überbrückung der Zeit bis zum Ausbildungs- bzw. Studienbe-
ginn im Rahmen eines Praktikums einschlägige Berufserfahrung sammeln möchte. 

Ein freiwilliges Praktikum zur Orientierung für die Aufnahme eines Studiums soll nach 
der Antwort der Bundesregierung auf eine schriftliche Anfrage im Deutschen Bundes-
tag – unabhängig von der zeitlichen Beschränkung auf drei Monate – in der Regel 
dann nicht vorliegen, wenn es sich um ein Zweitstudium oder um ein an den Ba-
chelorabschluss anschließendes Masterstudium handelt. 

Es ist dann davon auszugehen, dass die Qualifizierungsphase bereits abgeschlos-
sen ist. Diesbezügliche Überprüfungen sind in Einzelfällen möglich. Wird ein über 
drei Monate hinausgehendes Praktikum zur Orientierung vereinbart, steht von Beginn 
des Praktikums an mindestens der Mindestlohn zu. 

Dass Praktika zur Orientierung bei einem anderen Arbeitgeber auf die Dreimonats-
frist angerechnet werden, lässt sich dem MiLoG nicht entnehmen. Allein der Um-

https://personal.egovpraxis.wolterskluwer-online.de/gesetz/zeigen/inhalt/7717
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stand, dass der Praktikant sich bei Ausübung einer bestimmten betrieblichen Tätig-
keit in die – auch arbeitszeitmäßige – Organisation eines Betriebs eingliedern muss, 
spricht nicht gegen die Annahme eines Orientierungspraktikums. 

Zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Erfahrungen gehört auch, die beruflich an-
fallenden Tätigkeiten nicht nur sporadisch, sondern durchaus auch arbeitstäglich un-
ter Einhaltung vorgegebener Arbeitszeiten kennen zu lernen. 

Entscheidend dafür, ob "noch" ein Orientierungspraktikum oder "schon" ein Arbeits-
verhältnis vorliegt, dürfte die Beantwortung der Frage sein, ob der Praktikant einge-
setzt wird, damit er sich ein Bild von der angestrebten beruflichen Tätigkeit machen 
kann, oder um einen ansonsten fehlenden Arbeitnehmer zu ersetzen (LAG Düssel-
dorf, Urteil v. 25.10.2017 – 7 Sa 995/16 –).“1 
Da es sich hier um eine Praktikumsart gem. § 26 BBiG handelt, besteht gem. 2.2.2. 
der VKA-Praktikantenrichtlinien ein Anspruch auf eine „angemessene Vergütung“. 
 
 
Freiwillig bis zu 3 Monate begleitend zu einer Berufs- oder Hochschulausbil-
dung 
 
Praktika, bis zu 3 Monate begleitend zu einer Berufs- oder Hochschulausbildung, 
fallen unter den Geltungsbereich des § 26 BBiG, jedoch gemäß § 22 MiLoG nicht un-
ter das Mindestlohngesetz. Dabei ist zu beachten, dass „bei einem eine Berufs- oder 
Hochschulausbildung begleitenden Praktikum neben der Begrenzung auf einen Zeit-
raum von drei Monaten zuvor nicht bereits mit demselben Arbeitgeber ein Prakti-
kumsverhältnis bestanden haben darf. 
 
Voraussetzung ist stets, dass sich der Praktikant noch im Stadium vor Abschluss sei-
ner Ausbildung befindet.“ 2 
 
Auch hier handelt es sich um eine Praktikumsart gem. § 26 BBiG, demnach besteht 
gem. 2.2.2. der VKA-Praktikantenrichtlinien ein Anspruch auf eine „angemessene 
Vergütung“. 
 
Ein Praktikum während einer Berufs- oder Hochschulausbildung ist für ein gegensei-
tiges Kennenlernen und der daran eventuell anschließenden Mitarbeitergewinnung 
von Vorteil. Aufgrund der dreimonatigen Begrenzung kann diese Art von Praktikum 
eine gute Ergänzung zu den Werkstudierenden, die in der Regel länger beschäftigt 
werden sollen, darstellen. 
 
Daher wird empfohlen, diese Art des freiwilligen Praktikums anzubieten. 
 
 
Freiwillig nach Beendigung einer Ausbildung bzw. eines Studiums  
 
Bei freiwilligen Praktika nach Beendigung einer Ausbildung bzw. eines Studiums liegt 
bereits ein Berufs- oder Hochschulabschluss vor. Auch handelt es sich um ein „ande-
res Vertragsverhältnis“ gem. § 26 BBiG, allerdings greifen hier die dreimonatigen 

                                            
1 Zitat eGOV Praxis „Praktika zur Orientierung einer Arbeitsaufnahme“ 
2 Zitat eGOV Praxis „Praktika zur Orientierung einer Arbeitsaufnahme“ 

https://personal.egovpraxis.wolterskluwer-online.de/rechtsprechung/entscheidung-nicht-aufgenommen/208998
https://personal.egovpraxis.wolterskluwer-online.de/rechtsprechung/entscheidung-nicht-aufgenommen/208998
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Ausnahmen nach § 22 Abs. 1 Nr. 2 und 3 MiLoG nicht. Die Praktikant*innen haben 
demnach Anspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn. 
 
Bei einem solchen Praktikum steht nicht zwingend der Zweck eines Praktikums - die 
Aufgaben eines bestimmten Berufes kennenzulernen - im Vordergrund. Aufgrund 
des vorhandenen Abschlusses könnte auch bereits eine reguläre Einstellung ange-
strebt werden. 
 
Daher wird empfohlen, diese Art des freiwilligen Praktikums nicht anzubieten. 
 
 
Freiwillig während der Schulferien 
 
„Ebenfalls regelmäßig nicht zur Orientierung wird ein als Praktikum bezeichnetes 
Rechtsverhältnis während der Zeit der Schulferien einzuordnen sein. Ob für solch ein 
Praktikum der Mindestlohn zusteht, ist dann allein danach zu beurteilen, ob der Prak-
tikant bereits das 18. Lebensjahr vollendet hat.“3 
 
Praktika in den Schulferien umfassen in der Regel eine kurze Gesamtdauer von ca. 
1-3 Wochen. Diese kurze Dauer rechtfertigen den Aufwand der individuellen Prüfung 
der Anfrage und Zahlbarmachung einer Praktikumsvergütung nicht. Auch aufgrund 
der bestehenden Mindestlohnpflicht ab dem 18. Lebensjahr wird empfohlen, diese 
Art des freiwilligen Praktikums nicht anzubieten. 
 
 
Die sozialversicherungsrechtliche Betrachtung aller Praktika kommt auf den Einzelfall 
und den damit verbundenen aktuellen Versicherungsstatus der Bewerber*innen an. 
In der Regel sind für alle Arten von freiwilligen Praktika auch Beiträge für die Sozial-
versicherung von der Arbeitgeberin zu leisten. 
 
 
2.1 Vergütung 
 
Aus den vorgenannten Gründen wird empfohlen, lediglich das freiwillige Praktikum 
bis zu 3 Monate zur Orientierung für Berufsausbildung oder Studium sowie das 
freiwillige Praktikum bis zu 3 Monate begleitend zu einer Berufs- oder Hochschul-
ausbildung anzubieten. Desweitern wird empfohlen, die genannten Praktikumsarten 
sowie das Vorpraktikum der Praxisintegrierten Ausbildung Erzieher*in in gleicher 
Höhe zu vergüten, sofern es sich um ein Vollzeitpraktikum (aktuell 38 Stunden/Wo-
che) handelt. Bei Praktika in Teilzeit wird die Vergütung anteilig berechnet. 
 
Während in den Richtlinien für Vorpraktika Beträge als „Kann“-Bestimmung genannt 
sind („nach vollendetem 18. Lebensjahr höchstens 450 € monatlich“), enthalten die 
VKA-Praktikantenrichtlinien keine Hinweise zur Höhe der „angemessenen Vergü-
tung“ bei freiwilligen Praktika. 
  

                                            
3 Zitat eGOV Praxis „Praktika zur Orientierung einer Arbeitsaufnahme“ 
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Eine Städteumfrage (Anlage 4) hat ergeben, dass andere Kommunen freiwillige 
Praktika, trotz der bestehenden VKA-Praktikantenrichtlinien, nicht vergüten. Die Stadt 
Mönchengladbach vergütet beispielsweise Vorpraktika (und Fachoberschulpraktika) 
in Höhe von 100 € monatlich. Die Stadt Münster vergütet Vorpraktika mit 450 € mo-
natlich (bei einem 6 Wochen Vorpraktikum wird der zweite Monat, in dem nur zwei 
Wochen Praktikum erfolgen, anteilig vergütet).  
Die Stadt Düsseldorf, die nicht an der Städteumfrage teilgenommen hat, wirbt auf ih-
rer Homepage (www.duesseldorf.de) mit einer Vergütung für das Vorpraktikum der 
Praxisintegrierten Ausbildung Erzieher*in in Höhe von 76,69 € monatlich. 
 
Im direkten Vergleich dazu erhalten Personen im Bundesfreiwilligendienst (sozialer 
Bereich) bei der Stadt Leverkusen aktuell ein Taschengeld in Höhe von 438 € monat-
lich, während Auszubildende im Berufsbild Verwaltungsfachangestellte*r gemäß 
TVAöD im 1. Ausbildungsjahr eine Vergütung in Höhe von 1.068,26 € monatlich er-
halten. 
 
Um eine klare Abgrenzung zu Auszubildenden und Personen im Bundesfreiwilligen-
dienst zu schaffen, wird die Vergütung für Praktikant*innen geringer eingestuft.  
 
Unter Berücksichtigung der rechtlichen Betrachtung der „Angemessenheit“ sowie der 
angespannten Haushaltslage wird ein Betrag in Höhe von 200 € monatlich (bei einer 
Vollzeitbeschäftigung) derzeit als angemessen angesehen. Es wird sich vorbehalten, 
die Angemessenheit dieser Vergütung in regelmäßigen Abständen zu überprüfen und 
sofern notwendig ggf. anzupassen. 
 
Aufgrund der Gleichberechtigung wird empfohlen auch die Vorpraktika mit einem Be-
trag von 200 € zu vergüten. 
 
 
3. Fazit 

 
Um die Arbeitgeberin Stadt Leverkusen noch attraktiver zu gestalten und die Nach-
wuchsgewinnung zu fördern sowie dem Fachkräftemangel entgegen zu wirken, wird 
die Umsetzung von freiwilligen Praktika angestrebt. 
 
Zunächst muss jedoch der Beschluss des Personalausschusses vom 20.09.1993 
aufgehoben werden. 
 
Es wird empfohlen freiwillige Praktika vor allem in Fachbereichen, in denen ein be-
sonders ausgeprägter Fachkräftemangel vorherrscht (u.a. FB 51 (Kitas und Soziale 
Arbeit), FB 65, FB 62, FB 63, FB 32) zu ermöglichen. Da die Vergütung der freiwilli-
gen Praktika auf Seiten des Fachbereichs Personal und Organisation einen Mehrauf-
wand im Vergleich zu den pflichtigen Praktika bedeutet, wird vorgeschlagen, für 
diese Praktika eine Mindestdauer von 4 Wochen vorzusehen. 
  

http://www.duesseldorf.de/
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Für die praktische Umsetzung der Ermöglichung von vergüteten Praktika ist inner-
halb des FB 11 noch ein neuer Prozess zu etablieren, welcher definiert, wie der 
Übergang des konkreten Personalfalls vom Team Ausbildung und Qualifizierung zum 
Sachgebiet 111.2 erfolgt, sodass die Praktikantin bzw. der Praktikant in der EDV er-
fasst und die Zahlung einer Vergütung entsprechend umgesetzt werden kann. 
 
111.1-kle 
07.11.2023 
Anne Klein 
 11 48 
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Anlage 1 
 
Berufsbildungsgesetz (BBiG) 
 
§ 26 Andere Vertragsverhältnisse 
„Soweit nicht ein Arbeitsverhältnis vereinbart ist, gelten für Personen, die eingestellt 
werden, um berufliche Fertigkeiten, Kenntnisse, Fähigkeiten oder berufliche Erfah-
rungen zu erwerben, ohne dass es sich um eine Berufsausbildung im Sinne dieses 
Gesetzes handelt, die §§ 10 bis 16 und 17 Absatz 1, 6 und 7 sowie die §§ 18 bis 23 
und 25 mit der Maßgabe, dass die gesetzliche Probezeit abgekürzt, auf die Vertrags-
niederschrift verzichtet und bei vorzeitiger Lösung des Vertragsverhältnisses nach 
Ablauf der Probezeit abweichend von § 23 Absatz 1 Satz 1 Schadensersatz nicht 
verlangt werden kann.“ 
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Anlage 2 
 
Mindestlohngesetz (MiLoG) 
 
§ 22 Persönlicher Anwendungsbereich, Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Min-
destlohns (Mindestlohngesetz - MiLoG) 
 
(1) Dieses Gesetz gilt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Praktikantinnen und 
Praktikanten im Sinne des § 26 des Berufsbildungsgesetzes gelten als Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes, es sei denn, dass sie 
 

1. ein Praktikum verpflichtend auf Grund einer schulrechtlichen Bestimmung, ei-
ner Ausbildungsordnung, einer hochschulrechtlichen Bestimmung oder im 
Rahmen einer Ausbildung an einer gesetzlich geregelten Berufsakademie leis-
ten, 

2. ein Praktikum von bis zu drei Monaten zur Orientierung für eine Berufsausbil-
dung oder für die Aufnahme eines Studiums leisten, 

3. ein Praktikum von bis zu drei Monaten begleitend zu einer Berufs- oder Hoch-
schulausbildung leisten, wenn nicht zuvor ein solches Praktikumsverhältnis mit 
demselben Ausbildenden bestanden hat, oder 

4. an einer Einstiegsqualifizierung nach § 54a des Dritten Buches Sozialgesetz-
buch oder an einer Berufsausbildungsvorbereitung nach §§ 68 bis 70 des Be-
rufsbildungsgesetzes teilnehmen. 
 

Praktikantin oder Praktikant ist unabhängig von der Bezeichnung des Rechtsverhält-
nisses, wer sich nach der tatsächlichen Ausgestaltung und Durchführung des Ver-
tragsverhältnisses für eine begrenzte Dauer zum Erwerb praktischer Kenntnisse und 
Erfahrungen einer bestimmten betrieblichen Tätigkeit zur Vorbereitung auf eine be-
rufliche Tätigkeit unterzieht, ohne dass es sich dabei um eine Berufsausbildung im 
Sinne des Berufsbildungsgesetzes oder um eine damit vergleichbare praktische Aus-
bildung handelt. 
(2) Personen im Sinne von § 2 Absatz 1 und 2 des Jugendarbeitsschutzgesetzes 
ohne abgeschlossene Berufsausbildung gelten nicht als Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer im Sinne dieses Gesetzes.  
(3) Von diesem Gesetz nicht geregelt wird die Vergütung von zu ihrer Berufsausbil-
dung Beschäftigten sowie ehrenamtlich Tätigen. 
(4) Für Arbeitsverhältnisse von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die unmittel-
bar vor Beginn der Beschäftigung langzeitarbeitslos im Sinne des § 18 Absatz 1 des 
Dritten Buches Sozialgesetzbuch waren, gilt der Mindestlohn in den ersten sechs 
Monaten der Beschäftigung nicht. Die Bundesregierung hat den gesetzgebenden 
Körperschaften zum 1. Juni 2016 darüber zu berichten, inwieweit die Regelung nach 
Satz 1 die Wiedereingliederung von Langzeitarbeitslosen in den Arbeitsmarkt geför-
dert hat, und eine Einschätzung darüber abzugeben, ob diese Regelung fortbestehen 
soll. 
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Anlage 3 
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Anlage 4 
 
Städteumfrage: „Vergütung von (freiwilligen) Praktika“ 
 
Fragen: 
 

1. Bieten Sie freiwillige Praktika an? Wenn ja, wie hoch ist die Vergütung und muss das Praktikum eine Mindestlaufzeit haben? 
2. Wird das freiwillige Praktikum jedem Personenkreis (Schüler*innen, Studierenden oder Personen mit abgeschlossener Ausbildung) ange-

boten? 
3. Werden bei Ihnen Pflichtpraktika, die nicht in den Geltungsbereich des Berufsbildungsgesetzes fallen vergütet? Wenn ja, welche Art(en) 

und in welcher Höhe? 

 

Stadt Ansprechpartner*in Antwort 

Mönchenglad-
bach 

maria.bihn@moenchengladbach.de 
 

1. Es werden freiwillige Praktika ohne Vergütung und ohne Mindestlaufzeit angeboten 
2. Grundsätzlich ja. Allerdings muss es sich bei Studierenden um ein Praktikum in der entspre-

chenden Fachrichtung handeln. Bei Personen mit abgeschlossener Ausbildung muss das 
Praktikum der Neuorientierung für eine andere Ausbildung oder auch ein Studium dienen. 

3. Für Fachoberschulpraktika und Vorpraktika werden 100 € monatlich gezahlt. 

Mülheim an 
der Ruhr 

judith.grashoff@muelheim-ruhr.de 1. Es werden nur Praktika ohne Vergütung angeboten. 

Münster wittkampk@stadt-muenster.de 1. Es werden freiwillige Praktika angeboten, ohne Vergütung, maximal 4 Wochen. 
2. Es gibt keinen eingeschränkten Personenkreis 
3. Studienbegleitende (laut Studienordnung verpflichtende) Praktika werden mit 500 € pro Mo-

nat vergütet. Diese müssen länger als drei Monate dauern (z.B. das Praxissemester im Stu-
diengang Soziale Arbeit). Vorpraktika werden mit 280 € vergütet. 
redaktioneller Hinweis: in einem Telefonat, nach der Städteumfrage, teilte Frau Wittkamp 
mit, dass die Vergütung der Vorpraktika auf 450 € erhöht wurde. 

Städteregion 
Aachen 

cora.willms@staedteregion-aachen.de 1. Ja, es werden freiwillige Praktika ohne Vergütung angeboten. 
2. Ja jedem Personenkreis 
3. ./. 

Unna sebastian.koch@stadt-unna.de 1. Es werden nur entgeltfreie Praktika angeboten. 

Kreis Soest kerstin.duesener@kreis-soest.de 1. Ja wir bieten freiwillige Praktika, ohne Mindestlaufzeit an, allerdings immer ohne Vergütung. 
2. Ja. Je nachdem ob es eine passende Einsatzmöglichkeit gibt. 
3. Nein. 

Im Kreis Soest stehen ebenfalls Überlegungen an, freiwillige Praktika mit Vergütung anzu-
bieten. 

mailto:kerstin.duesener@kreis-soest.de
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Übersicht der freiwilligen Praktika 
 
 

Art des Praktikums 
Praktikant gem.  

§ 26 BBiG 
Praktikant gem.  

§ 22 MiLoG 

angemessene  
Vergütung gem.  

VKA-Praktikantenricht-
linien 

soll angeboten werden 

bis zu 3 Monate zur Ori-
entierung für Berufsaus-
bildung oder Studium 

X  X  

freiwillig bis zu 3 Monate 
begleitend zu einer Be-
rufs- oder Hochschul-
ausbildung 

X  X  

freiwillig nach Ausbil-
dungs-/Studiumsende 

 X  X 

freiwillig während der 
Schulferien 

X 
ab Vollendung des  
18. Lebensjahres 

X X 
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